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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (21.07.2022) * 

Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA) (15.07.2022) * 

GASCADE Gastransport GmbH (01.07.2022) * 

IHK Rhein Main Neckar (26.07.2022) 

Hessenwasser GmbH (25.07.2022) 

Hessen Mobil Darmstadt (12.08.2022) 

Kreisausschuss Darmstadt-Dieburg, FB Landwirtschaft und Umwelt (24.08.2022) 

Landesamt für Denkmalpflege/hessenArchäologie (26.07.2022) 

Magistrat der Stadt Darmstadt, Dezernat III (24.06.2022) 

Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (25.07.2022) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (27.07.2022) 

 

Die in den mit * gekennzeichneten Stellungnahmen vorgebrachten Anregungen betreffen 

nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden dort in die Abwägung einge-

stellt. 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 

 

Amprion GmbH (27.06.2022) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(30.06.2022) 

Kreisausschuss Groß-Gerau (28.07.2022) 

Schöfferstadt Gernsheim (27.06.2022) 

Büchnerstadt Riedstadt (15.07.2022) 

Thyssengas (12.07.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von: 
 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim  

Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 

BUND LV Hessen e.V. 

DB Immobilien Mitte 

e-Netz GmbH 

Gemeinde Bickenbach 

Gemeinde Seeheim-Jugendheim 

Kreishandwerkerschaft Darmstadt 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie Echzell 

HSE HEAG Südhessische Energie 

ISP Interessengemeinschaft Pfungstadt 

Magistrat der Stadt Griesheim 

Naturschutzbund Deutschland 

Polizei Hessen 

PLEdoc GmbH 

Stadtwerke Pfungstadt 

Westnetz GmbH 

 
 
 
 
Seitens der Öffentlichkeit sind im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 1 
BauGB keine Anregungen vorgetragen worden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stadt Pfungstadt – Teilbezogene Änderung Flächennutzungsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nahversorger Süd“ – Abw. §§ 3(1) und 4(1) BauGB 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessenwasser GmbH & Co. KG (25.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis auf die Lage im Wasserschutzgebiet und die geltenden Schutzgebietsverord-
nungen wird zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Hinweise sowie 
die Begründung zur teilbezogenen Änderung des Flächennutzungsplans aufgenommen. 
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2. 

 
 
3. 

 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Hinweise sowie die Be-
gründung aufgenommen. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung aufgenom-
men. 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung aufgenom-
men. 
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht über die Auf-
nahme der Hinweise in die Begründung hinausgehend indes kein weiteres Handlungserfor-
dernis. 
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6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

 
Die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird hierdurch nicht berührt. 
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1. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (12.08.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Parallel zum Entwurf des Bebauungsplans wird die Anbindung geplant und mit Hessen 
Mobil abgestimmt. In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird eine entsprechende 
Bemaßung eingefügt. 
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Verkehrsgutachter wird die zugrunde liegenden Verkehrszahlen mit Hessen Mobil ab-
stimmen.  
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
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3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planung der Anbindung wird auch Aussagen über die Absicherung/Querung des stark 
befahrenen Radwegs beinhalten. 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis für zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Vorhabenträger und Verkehrsgutachter haben sich zu weiterer Abstimmung mit Hessen 
Mobil in Verbindung gesetzt. Die geforderte Nachzählung erfolgte am Dienstag, den 20. 
Juni 2023 am gleichen Zählpunkt unter den genau gleichen Randbedingungen, wie bei der 
Basisuntersuchung 2021. Die erhobenen Verkehrsdaten liegen niedriger als die Basisdaten, 
sodass davon auszugehen ist, dass die Ergebnisse günstiger sein werden, als prognosti-
ziert – aus diesem Grunde wird die Machbarkeit und Realisierbarkeit des Vorhabens als 
gegeben angesehen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aus einer nachfolgend eingeholten verkehrsbehördlichen Stellungnahme der Stadt Pfungs-
tadt vom 11.11.2022  und 31.10.2023 geht hervor, dass bei Erfüllung der gesetzl. Voraus-
setzungen (geschlossene Bebauung, Bezug/Zufahrt zur Straße) keine Bedenken zu einer 
Anordnung der Versetzung der Ortstafel bestehen und dies unverzüglich, d.h. bis im Zeit-
raum der Bauwerkerstellung bis zur Eröffnung des Einkaufsmarktes umgesetzt werden. 
Spätestens mit Fertigstellung des Marktes wäre damit die angesprochene Bauverbotszone 
obsolet.  
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
indes kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Parallel zum vorliegenden Aufstellungsverfahren wurde eine schalltechnische Untersuchung 
eingeholt, welche auf die neue Planung und rechtlichen Vorgaben nochmals angepasst 
wurde. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung haben als Festsetzung Eingang 
in den vorliegenden Bebauungsplan gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass die fest-
gesetzten Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. 
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird Kenntnis genommen. 

Die Zufahrtssituation wurde im Rahmen der Fortschreibung des Entwurfs angepasst. Der 
Entwurf sieht für den Geltungsbereich lediglich eine gemeinsame Zufahrt zum Plangebiet 
von der Bergstraße vor. 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IHK Darmstadt Rhein Main Neckar (26.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Es war ein Abweichungsverfahren von den regionalplanerischen Zielen des Regionalplan 
Südhessen 2010 notwendig welches im Jahr 2022 erfolgte. Die Regionalversammlung Süd-
hessen hat in ihrer Sitzung am 14. 10. 2022 die beantragte Abweichung vom RPS 201 0 / 
RegFNP 2010 zugelassen (Beschlussvorlage Drs. Nr. :X/41.1). 
Die im Abweichungsantrag angegebene Verkaufsfläche von maximal 1.900 m² (exklusive 
Café/Bistro) wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Weitere Einschrän-
kungen werden keine getroffen. 
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, FB Landwirtschaft und Umwelt 
(24.08.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

Die Hinweise werden zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Anregungen wurden, soweit sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
bei der Aufstellung des Bebauungsplans bereits berücksichtigt. Soweit die Anregung den 
Vollzug betreffen, sei hierauf verwiesen, zumal die genannten Fundstellen unmittelbar gel-
tendes Recht darstellen bzw. dieses ausführen und bei der Bauplanung und Ausführung 
ohnehin zu berücksichtigen sind. 
 
Für die hier in Rede stehende Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiteres 
Handlungserfordernis. 
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2. 

 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet ist im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als 
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, überlagert durch ein Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen ausgewiesen; ein direkter Siedlungszusammenhang besteht nicht. Das 
Vorhaben verstößt somit gegen das Integrationsgebot gemäß Plan-Ziffer 6-3 des Landes-
entwicklungsplans Hessen 2020 - 4. Änderung des Landesentwicklungsplans 
Hessen 2000.  
Es war ein Abweichungsverfahren von den regionalplanerischen Zielen des Regionalplan 
Südhessen 2010 notwendig welches im Jahr 2022 erfolgte. Die Regionalversammlung Süd-
hessen hat in ihrer Sitzung am 14. 10. 2022 die beantragte Abweichung vom RPS 201 0 / 
RegFNP 2010 zugelassen (Beschlussvorlage Drs. Nr. :X/41.1). 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 3 -5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen der Konkretisierung der Planung wurde das Flurstück 95/1 vom Vorhabenträger 
erworben und gegenüber dem Vorentwurf der Geltungsbereich für notwendige Kompensati-
onsmaßnahmen sowie den artenschutzrechtlichen Ausgleich entsprechend erweitert. Es 
verbleibt jedoch ein Kompensationsdefizit von rd. 138.591 Punkten. Dieses wird über den 
Kauf von Biotopwertpunkten bei der Hessischen Landgesellschaft mbH ausgeglichen. Eine 
entsprechende Freistellungserklärung, nach § 5 Abs. 6 Hessische Kompensationsverord-
nung (KV) vom 26. Oktober 2018 (GVBl. 2018 S. 652) kann der Oberen Naturschutzbehör-
de RP Gießen vorgelegt werden. 
 
Die neue Fläche wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt in 
die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des FNP aufgenommen. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7 und 8: Die Hinweise auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung aufge-
nommen. 
 
Zur 11: der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung aufgenommen. 
 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Parallel zum Aufstellungsverfahren wird eine Erschließungsplanung durchgeführt die auch 
Aussagen zu einer möglichen Niederschlagswasserverwertung beinhalten wird. Die Ergeb-
nisse finden Eingang in den Bebauungsplanentwurf. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung aufgenommen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

Die Regionalversammlung Südhessen hat in ihrer Sitzung am 14. 10. 2022 die beantragte 
Abweichung vom RPS 201 0 / RegFNP 2010 zugelassen (Beschlussvorlage Drs. Nr. 
:X/41.1). 
 
 
 
Zu 15 – 18.: - entfällt- 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
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19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen/hessenArchäologie (26.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

und Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen. 
Dies gilt auch für die Option anstelle einer vorbereitenden Untersuchung/Ausgrabung wäh-
rend des Mutterbodenauftrages für den Bereich des Bodeneingriffs eine Baubegleitung 
durch eine in Hessen zugelassen archäologische Fachfirma durchzuführen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrat der Stadt Darmstadt, Dezernat III (24.06.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Bereits mit dem bestehenden nahversorgungsrelevanten Angebot in Pfungstadt ergibt sich 
eine Einzelhandelszentralität von rd. 111 % (s. Seite 24 der Auswirkungsanalyse „Die Berg-
straße in Pfungstadt als Standort für einen Verbrauchermarkt – Verträglichkeitsgutachten zu 
einem Ansiedlungsvorhaben“), sodass aktuell schon Kaufkraft aus den Nachbarkommunen 
abgezogen wird. Vor diesem Hintergrund muss die zusätzliche Kaufkraft, die durch das 
Vorhaben gebunden werden wird, in der Summe vollständig aus den Nachbarkommunen 
gewonnen werden.  
Das Einzugsgebiet des tegut-Vorhabens an der Bergstraße in Pfungstadt geht nicht über 
das eigene Stadtgebiet hinaus. Vor dem Hintergrund der Erreichbarkeit der einzelnen La-
gen, der konkreten Vorhabenplanung und der spezifischen Wettbewerbssituation ist nicht 
davon auszugehen, dass Verbraucher aus Eberstadt künftig in signifikantem Maße am 
Planstandort an der Bergstraße in Pfungstadt einkaufen werden. Umgekehrt steht nicht zu 
erwarten, dass heute Verbraucher aus Pfungstadt in signifikantem Maße ihre nahversor-
gungsrelevanten Einkäufe in den zentralen Versorgungsbereichen Eberstadt und Kirchtan-
nensiedlung tätigen. Beide zentralen Versorgungsbereiche sind funktionsgerecht auf ihre 
eigene Wohnbevölkerung im Stadtteil bzw. im direkten Umfeld ausgerichtet. Durch die Rea-
lisierung des Vorhabens wird es damit nicht zu einer „Wegorientierung“ aus Eberstadt 
kommen.  
Es ist richtig, dass aktuell per saldo nahversorgungsrelevante Kaufkraft aus dem Umland 
nach Pfungstadt zufließt (Zentralität von rd. 111 %). Dies ist jedoch v.a. durch die leistungs-
fähigen Strukturen in den Fachmarktlagen und im NVZ Am Bahnhof bedingt. Das tegut-
Vorhaben im südlichen Stadtgebiet ist deutlich stärker auf die verbrauchernahe Versorgung 
ausgerichtet und befindet sich zudem schon in deutlich größerer Entfernung zu den Einzel-
handelslagen in Eberstadt. Wie die Wirkungsmodellierung gezeigt hat, werden rd. 90 % des 
Vorhabenumsatzes aus einer Umverteilung innerhalb des eigenen (Pfungstädter) Stadtge-
biets rekrutiert. 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In einer Prüfung von Alternativflächen sind von der Stadt Pfungstadt acht mögliche 
Flächen untersucht worden. Die Alternativenprüfung hat jedoch ergeben, dass die 
Planfläche in Flächengröße, Zuschnitt, Form, Eigentumsverhältnissen, Verfügbarkeit, 
städtebaulicher Planungen / Beschlüssen für bauliche Nutzungen, lokaler Besonderheiten, 
verkehrlicher Anbindung, baulicher Verbindungen zum bestehenden Siedlungsbereich 
sowie funktionaler Verbindungen zum bestehenden Siedlungsbereich am 
besten geeignet sei. 
 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (25.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung aufge-
nommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Zusammenfassung des Planziels ist zutreffend. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionalplanung 
 
 
Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als 
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, überlagert durch ein Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen ausgewiesen; ein direkter Siedlungszusammenhang besteht nicht. Das 
Vorhaben verstößt somit gegen das Integrationsgebot gemäß Plan-Ziffer 6-3 des Landes-
entwicklungsplans Hessen 2020 - 4. Änderung des Landesentwicklungsplans 
Hessen 2000.  
Es war ein Abweichungsverfahren von den regionalplanerischen Zielen des Regional-plan 
Südhessen 2010 notwendig welches im Jahr 2022 erfolgte.  
 
Die Regionalversammlung Südhessen hat in ihrer Sitzung am 14. 10. 2022 die beantragte 
Abweichung vom RPS 201 0 / RegFNP 2010 zugelassen (Beschlussvorlage Drs. 
Nr.:X/41.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturschutz 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Ende April/Anfang Mai 2023 erfolgt eine zusätzliche Frühjahrsbegehung. Die Ergebnisse 
finden Eingang in den Umweltbericht der als Anlage zum Bebauungsplanentwurf im Rah-
men der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zur Stellungnahme zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 

 
Abt. Umwelt Darmstadt 
 
Zu 6: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
Zu 7: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Parallel zum Aufstellungsverfahren wird eine Erschließungsplanung durchgeführt, die Er-
gebnisse finden Eingang in den Bebauungsplanentwurf. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung als Hinweis in den Bebauungs-
plan sowie in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Umweltbericht wird zu dem angesprochene Umweltmerkmal Grundwasser weiterge-
hende Ausführungen treffen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
Zu 13: Die Hinweise auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung die Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zu 15: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Zusammenfassung ist zutreffend. 
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16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Angemerkt sei, dass weder der Stadt Pfungstadt noch dem Vorhabenträger Hinweise auf 
das Vorhandensein von Altflächen oder sonstige Bodenveränderungen bekannt sind. 
 
 
Zu 17: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 18: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt über den Ankauf von Ökopunkten über die Hes-
sische Landgesellschaft (HLG). Die Aussagen zur Kompensation des durch den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffs finden Eingang in den Entwurf des Be-
bauungsplans sowie den Entwurf des Umweltberichts. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
 
 
 
Zu 20: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

Der Hinweis auf das Erfordernis zur Konkretisierung des schalltechnischen Gutachtens im 
Hinblick auf die Genehmigungsplanung wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
Für die hier in Rede stehende teilbezogene Änderung des Flächennutzungsplans besteht 
kein weiteres Handlungserfordernis. 
 
 
Zu 21: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
Zu 22: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und zu Berücksichtigung bei Bauplanung und Ausführung in die Begründung aufgenommen 
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23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampfmittelräumdienst 
 
Zu 23: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen hat in seiner Stellungnahme vom 25.7.2022 
ausgeführt, dass über die im Lageplan bezeichnete Fläche aussagefähige Luftbilder vorlie-
gen. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit 
dem Auffinden von Bombenblindgänger zu rechnen ist da auch sonstige Erkenntnisse über 
mögliche Munitionsbelastung dieser Flächen nicht vorliegen ist ein systematisches Flächen 
absuchen nicht erforderlich soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der 
Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte ist der 
Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
 
Zu 24: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 


